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Bundestagswahl 2013: Als Wahllokale dienen  
oft Schulen oder öffentliche Einrichtungen wie  
hier in Oldenburg.
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01
Wahlen und  
Demokratie

Ein Floß mit Jugendlichen der „Wahlweckertour“ fährt am  
14. September 2014 in Potsdam auf einem Nebenarm der Havel zum 
Landtag der brandenburgischen Landeshauptstadt. Die  Kampagne 
der „Stiftung Sozialpädagogisches Institut“ und des  Landes Branden-
burg sollte die erstmals Wahlberechtigten in Branden burg zur Abgabe 
ihrer Stimme bei der Landtagswahl motivieren.



Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden nicht nur über die 
Verteilung der politischen Macht für eine bestimmte Zeit, son-
dern sie legitimieren diese auch. Regieren kann nur dann legi-
tim sein, wenn es auf einer Form der Zustimmung der Regierten 
beruht. Wahlen legitimieren politische Herrschaft, kontrollie-
ren die Regierenden und garantieren die Bindung der Politik an 
die Meinungen der Regierten. Die Regierung bleibt durch die 
Wahlen gegenüber der Wählerschaft politisch verantwortlich. 
Der Wahlakt ist eine aktive Teilhabe am politischen Entschei-
dungsprozess. Aber auch diejenigen, die nicht wählen, üben 
Einfluss aus. Die Höhe der Wahlbeteiligung hat Auswirkungen 
auf das Ergebnis. Je nach Wahltypus können die Wählenden 
über die Zusammensetzung der Parlamente, über die Regie-
rungsbildung und somit über die politischen Sachprogramme 
der kommenden Jahre entscheiden. Die Auswirkungen der 
Stimmabgabe sind vielfältig. Sie bedeutet weit mehr als die Ent-
scheidung darüber, wer die zukünftige Regierung bilden wird.

Das Thema „Wahlen“ wird in den folgenden Kapiteln in 
drei Schritten analysiert: 

 · Zunächst erfolgt einführend eine grundsätzliche Betrach-
tung der Merkmale von Wahlsystemen. Dabei wird zur Ein-
ordnung und zur Illustration des deutschen Wahlsystems 
immer wieder Bezug auf die Wahlsysteme in Großbritannien 
und in Frankreich genommen; die Vor- und die Nachteile 
von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht werden auf diese 
Weise gegeneinander abgewogen.

 · In einem zweiten Schritt (Kapitel 3–6) werden mit Bund, 
Europäischer Union, Bundesländern und Kommunen die 
unterschiedlichen Ebenen betrachtet, auf denen in der 
Bundesrepublik Deutschland Wahlen stattfinden, und es 
werden die jeweils spezifischen Merkmale dieser Wahlakte 
herausgearbeitet.

Politik ist organisierter Machtkampf. Am Wahltag entscheiden 
die Wählerinnen und Wähler in demokratischen Verfassungs-
staaten über die zukünftige Machtverteilung. Am Wahlsonntag 
stellen sie für einige Stunden den Souverän dar. Sie bestimmen 
die Gewählten, die ihre Macht jedoch nur auf Zeit erhalten. 
Das gilt für die mehrheitlich gewählten Regierenden ebenso 
wie für die jeweilige Opposition. 

Im Mittelpunkt dieses Buches stehen besonders die Wah-
len zum Deutschen Bundestag, für die eine prinzipielle Offen-
heit der Machtkonkurrenz nach jeweils vier Jahren eine 
wichtige Voraussetzung ist. 

Warum wählen?
Aufgrund der regelmäßig stattfindenden freien Wahlen muss 
die Politik den Aspekt der Herrschaft auf Zeit stets mit einkal-
kulieren. Die Politikverantwortlichen müssen, wenn sie wieder-
gewählt werden wollen, die Meinungs- und die Willensbildung 
der Wählerschaft berücksichtigen. Das gilt unabhängig davon, 
ob sich durch Kreuze auf dem Wahlzettel die Machtverhältnisse 
ändern oder nicht. Die Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen 
und Bürger auf die Politik sind somit umfassender und länger-
fristiger, als es der kurze Wahlakt vermuten lässt – vorausge-
setzt, es stehen tatsächlich unterschiedliche Personen, Parteien 
und Programme zur Wahl. Parteien sowie Politikerinnen und 
Politiker reagieren auf Trends der öffentlichen Meinung und 
berücksichtigen die Erwartungen sowie die Reaktionen derje-
nigen, die sie gewählt haben, in ihren Entscheidungen.  
Karl R. Popper hat diesen Zusammenhang treffend beschrie-
ben: „Jede Regierung, die man wieder loswerden kann, hat einen 
starken Anreiz, sich so zu verhalten, dass man mit ihr zufrie-
den ist. Und dieser Anreiz fällt weg, wenn die Regierung weiß, 
dass man sie nicht so leicht loswerden kann.“

Wahlen sind der Grundstein der modernen Demokratie.  
Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber mit, wer ihre 
Interessen im Parlament vertritt.
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 · Komplettiert wird der Dreischritt durch 
analytische Betrachtungen (Kapitel 7–9) 
zu den Bereichen Wahlforschung, Wahl-
verhalten und Wahlkampf. 

Wahlen und Demokratie hängen eng zu-
sammen: Ohne Wahlen zu den Institutio-
nen der politischen Macht gibt es keine 
Demokratie im westlich-liberalen Grund-
verständnis. Gemeint ist damit die Aner-
kennung von Herrschaft, die jedoch durch 
Gewaltenteilung, die Geltung von Men-
schenrechten und die Chance der Opposi-
tion, die Macht zu übernehmen, kontrol-
liert wird. Das westlich-liberale Grundver-
ständnis drückt sich in der repräsentativen 
Demokratie aus. Diese Demokratieform 
hat sich in einem jahrhundertelangen Pro-
zess als die für den demokratischen Verfas-
sungsstaat angemessene Ordnung heraus-
gebildet. Ihre Grundlage ist die Konkurrenz-
theorie der Demokratie. Gemeint ist damit –  
im Gegensatz zur Identitätstheorie – die 
Anerkennung und Legitimität unterschied-
licher Interessen in einem politischen Ge-
meinwesen. Die politische Willens- und 
Meinungsbildung geschieht dabei über den 
konfliktträchtigen Austausch von hetero-
genen Interessen. 

Voraussetzung dafür ist, dass ein Mini-
mum an gemeinsamen Grundüberzeugun-
gen in der Gesellschaft vorhanden ist.  
Dazu gehört die Anerkennung des Mehr-
heitsprinzips als Grundlage der Entschei-
dungsfindung. Das Mehrheitsprinzip be-
schreibt einen Rechtsgrundsatz, nach 
dem sich eine Minderheit – das sind dieje-
nigen, die bei einer Abstimmung unterlie-
gen – dem Beschluss der Mehrheit zu fügen 

hat. Die freie Selbstbestimmung Einzelner 
wird dadurch zwar eingeschränkt, aber oh-
ne Mehrheitsprinzip wären Entscheidun-
gen in einer pluralistischen Gesellschaft 
nicht zu fällen. Es wird dabei von den Un-
terlegenen erwartet, dass sie diesen Ent-
schluss respektieren und anerkennen. Das 
Mehrheitsprinzip liegt auch dem Wahl-
recht zugrunde, bei dem die Anerken-
nung der politischen Mehrheiten verlangt 
wird. Damit daraus jedoch keine Tyran-
nei der Mehrheit wird, die sich über un-
veräußerliche Menschenrechte hinweg-
setzt, muss das Mehrheitsprinzip durch 
den Minderheitenschutz ergänzt werden.

Die Gültigkeit der Mehrheitsregel hat 
die Beachtung der Menschenrechte zur 
Voraussetzung. Das Prinzip des Minder-
heitenschutzes verbietet es, dass kleinere 
Gruppierungen von der politischen Wil-
lensbildung ganz ausgeschlossen werden 
können. Nach dem Verständnis des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
sind Mehrheitsentscheidungen nur dann 
akzeptabel, wenn das Recht der politi-
schen Minderheit gesichert ist. Doch wo-
durch? Zunächst einmal durch die Garan-
tie der gleichen Ausgangschancen, ihre 
Meinung im politischen Wettbewerb durch-
zusetzen. Dazu eignen sich Wahlen, denn 

1 /  Stimmabgabe in einem Wahllokal in Bad Vilbel am 
22. September 2013: Rund 62 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger waren an diesem Tag aufgerufen, 
über die Zusammensetzung des 18. Bundestages 
mitzuentscheiden. In Hessen wurde am selben 
Tag auch ein neuer Landtag gewählt.

2 /  Als Partei der dänischen Minderheit ist der Süd
schleswigsche Wählerverband (SSW) bei 
Landtags wahlen in Schleswig-Holstein von der 
Fünfprozentklausel befreit. SSW-Spitzenkandi-
datin Anke Spoorendonk und ihr Parteivorsitzen-
der Flemming Meyer beim Wahlkampfauftakt  
am 31. März 2012 in Schleswig.

1

2
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sie legitimieren die Herrschaft nur auf be-
grenzte Zeit. Keine Gruppierung regiert 
automatisch auf Dauer. Mehrheitsdemo-
kratische Elemente werden zusätzlich 
durch Gerichte und durch den gewalten-
teilenden Föderalismus durchbrochen. 
Und letztlich dient auch die grundsätzli-
che Möglichkeit, dass eine neue Mehrheit 
im Parlament Beschlüsse der alten Mehr-
heit ändert, dem Minderheitenschutz.

In Wahlen drückt sich nicht nur die 
Verbindung von Mehrheitsprinzip und 
Minderheitenschutz aus. Denn Demokratie 
ist außer Herrschaft auf Zeit auch Herr-
schaft mit Zustimmung des Volkes. Das 
ist nicht zu verwechseln mit einer Herr-
schaft des Volkes. Herrschaft mit Zustim-
mung des Volkes – dahinter verbirgt sich 
der Gedanke der Repräsentation. Die 
Wahlbürgerinnen und -bürger nehmen 
indirekt durch Repräsentanten an der 
Ausübung staatlicher Herrschaft teil. So 
regelt es das Demokratiegebot in Artikel 
20 des Grundgesetzes (GG). Das Volk ist 
Träger der Staatsgewalt. Volkssouveräni-
tät bedeutet in diesem Kontext eine durch 
Wahlen legitimierte Herrschafts- bzw. 
Regierungsform mit verfassungsmäßig 

geregelter periodischer Zustimmung des 
Volkes. Volkssouveränität ist nicht Volks-
herrschaft oder Selbstregierung, sondern 
Herrschaft mit Zustimmung des Volkes 
durch gewählte Repräsentanten. Die Ab-
geordneten sind „Vertreter des ganzen 
Volkes“ (Art. 38 GG). Sie sind während 
ihrer Amtszeit nicht an Aufträge und 
Weisungen gebunden, wie es in Artikel 38 
des Grundgesetzes weiter festgelegt ist.

An dieser Stelle kann man zu Recht ein-
wenden, dass es auch direktere Beteili-
gungsrechte für die Wahlberechtigten gibt, 
die es ihnen ermöglichen, unmittelbar Ein-
fluss zu nehmen und damit den Gedanken 
der repräsentativen Demokratie mit dem 
der direkten Demokratie zu konfrontieren. 
Im Grundgesetz, das dem repräsentativen 
Demokratieverständnis folgt, ist zwischen 
Wahlen und Abstimmungen unterschieden 
worden. Mit Wahlen sind die regelmäßigen 
Wahlen zu den Volksvertretungen gemeint, 
während der Begriff der Abstimmung Ple-
biszite – Volksbegehren, Volksentscheid, 
Volksabstimmung – umfasst. Nur in Arti-
kel 29 des Grundgesetzes bieten sich Mög-
lichkeiten für Formen direkter Demokratie, 
jedoch eingeschränkt auf die Verände-

rungen von Ländergrenzen zwischen den 
Bundesländern:

 · Volksentscheid: Bestätigung gesetzlicher 
Maßnahmen zur Neugliederung des 
Bundesgebietes durch Volksentscheid 
(Art. 29, Abs. 2 GG);

 · Volksbegehren: Einwohner bestimmter 
Gebiete können die Neuregelung ihrer 
Landeszugehörigkeit durch ein Volks-
begehren erreichen (Art. 29, Abs. 4 GG);

 · Volksbefragung: Mit ihr soll festgestellt 
werden, ob die vom Gesetz vorgeschlage-
ne Neugliederung die Zustimmung der 
Betroffenen findet (Art. 29, Abs. 5 GG).

Hingegen ist in allen Landes- und Kom-
munalverfassungen größerer Raum für 
weitere Instrumente direkter Demokratie 
gegeben. Die direkten Beteiligungsverfah-
ren erfreuen sich seit einigen Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland großer Be-
liebtheit. Mit diesen Instrumentarien ple-
biszitärer Demokratie und der Auszehrung 
repräsentativer Formen scheint ein All-
heilmittel gefunden zu sein, um das Unbe-
hagen an der Politik, den Parteien und den 
politischen Institutionen aufzufangen. Die 
Kritik an der konkreten Gestalt der kom-
plexen und schwerfälligen repräsentativen 

Wahlen verändern Mehrheitsverhältnisse: Nachdem Minister
präsidentin Hannelore Kraft (l.), SPD, und ihre Stellvertreterin 
 Sylvia Löhrmann, Bündnis 90 / Die Grünen, zwei Jahre eine Minder
heitsregierung geführt hatten, errangen ihre Parteien bei Neu-
wahlen am 13. Mai 2012 eine stabile Mehrheit. Am 18. Juni 2012 
präsentieren sie den Koalitionsvertrag.

Bayern ist dem Charme der direkten Demokratie schon lange erlegen: Dort sind Volks-
begehren und Volksentscheide fester Bestandteil der Landespolitik. Der Volksentscheid 
zum generellen Rauchverbot in der bayerischen Gastronomie im Juli 2010 sorgte im 
Vorfeld für heftige  Diskussionen. Am Ende hatte die  Initiative „Bayern atmet auf – Ja zum 
Nichtraucherschutz“ die Nase vorn. Damit ist das Qualmen in bayerischen Gaststätten 
und Bierzelten Geschichte.
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Demokratie ist gut verständlich und die 
Bereicherung der parlamentarischen De-
mokratie durch weitere plebiszitäre Ele-
mente sicherlich auch nützlich. Doch un-
mittelbare, direkte Demokratie ist häufig 
auch Betroffenheitsdemokratie: möglichst 
ohne „lästige“ Politiker, Parteien, Parla-
mente. Dabei wird durch direktere Formen 
das beschleunigt, was oft so mühselig im 
politischen Meinungsstreit erscheint: die 
argumentative Aushandlung der Entschei-
dung in Verhandlungssystemen. Was so-
mit vermeintlich den Prozess der Entschei-
dungen verkürzt, beschneidet gleichzeitig 
wichtige Grundbedingungen unseres De-
mokratieverständnisses. Direkte Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger ist eine wich-
tige und sinnvolle Ergänzung der mittel-
baren, repräsentativen Demokratie. Es soll-
te das repräsentative Demokratieprinzip 
dabei jedoch nicht ausgehebelt werden.

Wenn Demokratie auf der Freiheit be-
ruht, sich politisch durch regelmäßige 
Wahlen zu organisieren, dann müssen be-
stimmte Grundfunktionen erfüllt sein, die 
nachfolgend noch einmal gebündelt auf-
gelistet werden.

Grundfunktionen und Merkmale 
demokratischer Wahlen

 · Repräsentation des Volkes: Die Gewähl-
ten, zum Beispiel die Abgeordneten, re-
präsentieren die Gesamtheit der Bürge-
rinnen und Bürger. Repräsentiert wird 
das gesamte Volk. Jede soziale Gruppe 
muss sich an dem politischen Wettbe-
werb beteiligen können, um die Offen-
heit der Machtkonkurrenz zu gewähr-
leisten. Repräsentative Demokratien 
verlangen Mehrheitsentscheidungen.

 · Legitimation und Kontrolle von politi-
scher Herrschaft: Durch Wahlen legiti-
mieren die Wählerinnen und Wähler 
bestimmte Personen zur Ausübung poli-
tischer Funktionen. Diese sind hier-
durch dazu berechtigt, im Namen aller 
und für alle verbindlich zu entscheiden. 
Durch die regelmäßige Wiederholung 
der Wahl gewinnt diese die Funktion 
der Machtkontrolle. Die Opposition 
muss immer die Chance haben, an die 
Macht zu kommen.

 · Integration der Meinungen: Die Wahl ist 

die Stimmabgabe jeder und jedes ein-
zelnen Wahlberechtigten. Das Wahler-
gebnis spiegelt insgesamt die Willensar-
tikulation der Wählerinnen und Wähler 
wider. Durch die Wahlen erfolgten eine 
Integration des gesellschaftlichen Plura-
lismus und die Bildung eines politisch 
handlungsfähigen Gemeinwillens. Letz-
teres ist jedoch auch vom jeweiligen 
Wahlsystem abhängig, das die Integra-
tion der Wählerschaft fördern oder 
auch hemmen kann. Nicht immer geht 
aus dem Wahlprozess eine handlungsfä-
hige Regierung hervor. Je strikter sich 
die politischen und die sozialen Grup-
pen voneinander abkapseln, desto weni-
ger sind die Funktionsbedingungen der 
Integration der Meinungen durch Wah-
len zu erreichen.

Wahlrechtsgrundsätze
Wer wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) 
und wer wählbar ist (passives Wahlrecht), 

bestimmen in der Bundesrepublik Deutsch-
land das Grundgesetz und in einzelnen 
Ausführungsbestimmungen das Bundes-
wahlgesetz (BWahlG). Schlägt man im 
Grundgesetz nach, so verweist Artikel 20, 
Absatz 2 auf die Grundbedingungen des 
 demokratischen Verfassungsstaates: „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetz-
gebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.“ 

Artikel 38, Absatz 1 des Grundgesetzes 
enthält wichtige Grundsätze über die 
Ausgestaltung der Bundestagswahl, aber 
keine Entscheidung für ein spezifisches 
Wahlsystem: „Die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages werden in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Ver-
treter des ganzen Volkes, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen.“

Wahlgrundsätze
Art. 28 Abs.1 Satz 2 GG: „In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss 
das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren,  
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.“

Art. 38 Abs.1 Satz 1 GG: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt.“

ALLGEMEIN  
Alle Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt, soweit sie die allgemeinen 
Voraussetzungen dafür erfüllen. Keine Gruppe ist aus sozialen, politischen 
oder wirtschaftlichen Gründen von der Wahl ausgeschlossen.

UNMITTELBAR  
Die Wählerstimmen werden direkt für die Zuteilung der Abgeordnetensitze 
verwertet. Es gibt keine Zwischeninstanz wie zum Beispiel Wahlmänner.

FREI  
Die Stimme kann frei von staatlichem Zwang oder sonstiger unzulässiger Be-
einflussung abgegeben werden. Niemand wird wegen seiner Wahlentschei-
dung benachteiligt.

GLEICH 
Alle Wahlberechtigten haben gleich viele Stimmen zu vergeben. Alle Stimmen 
haben gleiches Gewicht. Eine Ausnahme von dieser Regel macht die 
Fünfprozentsperrklausel.

GEHEIM  
Es darf nicht feststellbar sein, wie jemand gewählt hat.

Quelle: Erich Schmidt Verlag
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Nach Absatz 2 ist wahlberechtigt, „wer 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; 
wählbar ist, wer das Alter erreicht hat,  
mit dem die Volljährigkeit eintritt“.  

„Das Nähere“, so Absatz 3, „bestimmt ein 
Bundesgesetz.“

Ganz konkret besagen die Wahlrechts-
grundsätze Folgendes:

 · Allgemeines Wahlrecht: Alle Staatsbür-
gerinnen und -bürger besitzen das 
Stimmrecht unabhängig von Konfessi-
on, Bildung, Geschlecht, Sprache, Ein-
kommen, Beruf oder politischer Über-
zeugung. Voraussetzung ist, dass die 
Wählenden und die Gewählten ein 
Mindestalter erreicht haben und laut 
Bundeswahlgesetz (§ 12 Abs. 1) das Er-
fordernis der Sesshaftigkeit im Wahl-
gebiet erfüllen. Wie und ob das Wahl-
recht in Zukunft weiter ausgeweitet 
werden sollte, ist politisch umstritten. 
Seit dem Vertrag von Maastricht 1992 
können sich EU-Bürgerinnen und 
-Bürger an Kommunalwahlen beteiligen. 
Das Gleiche gilt in einigen Bundes-
ländern auch für 16-jährige Jugend-
liche. 46 Bundestagsabgeordnete der 
SPD, CDU und FDP (darunter die ehe-
malige Bundesfamilienministerin Re-
nate Schmidt und der damalige Bun-

des tagsvize präsident Wolfgang Thierse) 
forderten zudem im Sommer 2008 mit 
einem fraktionsübergreifenden Antrag 
die Einführung des Wahlrechts ab 
 Geburt bei Bundestagswahlen. Das so-
genannte Familienwahlrecht soll so 
kon zipiert werden, dass Eltern anstelle 
ihrer Kinder stellvertretend das Wahl-
recht ausüben dürfen, bis diese die 
 nötige Reife erlangt haben und selbst 
zur Wahl gehen können. Kritiker die-
ses Antrags argumentieren hingegen, 
dass dadurch der Grundsatz des glei-
chen Wahlrechts nicht erfüllt wird, da 
Wahl berechtigte je nach Kinderzahl auf 
diese Weise mehrere Stimmen abgeben 
könnten. So ist es mehr als fraglich, ob 
ein solcher Antrag jemals die nötige 
Mehrheit im Parlament finden wird. 

 · Gleiches Wahlrecht: Jede Stimme hat 
den gleichen Zähl- und Erfolgswert. Bis 
1918 war es beispielsweise noch in Preu-
ßen der Fall, dass derjenige, der mehr 
Steuern zahlte, auch mehr Stimmen ab-
geben konnte. Der Gleichheitsgrundsatz 
ist auch bei der technischen Gestaltung 
von Wahlen zu beachten, vor allem für 
die Wahlkreiseinteilung. Jede Art von 
Gewichtung der Stimmen ist unzulässig. 
Vielmehr gilt one person – one vote.

Szene in einem Frankfurter Wahllokal am 14. August 1949. Die Wahlen zum 
ersten Deutschen Bundestag fanden auf der Grundlage eigens erlassener 
Wahlgesetze statt.
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Parteien
Artikel 21 Grundgesetz

1. Die Parteien wirken bei der poli-
tischen Willensbildung des Volkes 
mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre in-
nere Ordnung muss demokrati-
schen Grundsätzen entsprechen. 
Sie müssen über die Herkunft und 
Verwendung ihrer Mittel sowie 
über ihr Vermögen öffentlich Re-
chenschaft geben.

2. Parteien, die nach ihren Zielen 
oder nach dem Verhalten ihrer An-
hänger darauf ausgehen, die frei-
heitliche demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder 
zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland 
zu gefährden, sind verfassungs-
widrig. Über die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit entscheidet das 
Bundesverfassungsgericht.

3. Das Nähere regeln 
Bundesgesetze.
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 · Unmittelbares Wahlrecht: Die Wähle-
rinnen und Wähler wählen die Abge-
ordneten unmittelbar, also direkt, ohne 
Zwischenschaltung von Delegierten 
oder Wahlmännern wie etwa bei den 
Präsidentschaftswahlen in den USA.

 · Freies Wahlrecht: Die Bürgerinnen und 
Bürger dürfen von niemandem in ihrer 
Wahl beeinflusst werden. Die Stimm-
abgabe muss frei sein von Zwang und 
unzulässigem Druck. Mit den Grund-
sätzen des freien und gleichen Wahl-
rechts hängt auch entscheidend die 
Chancengleichheit der Parteien zusam-
men. Keine demokratische Partei darf 
durch die Wahlgesetzgebung oder durch 

die Wahlrechtsgrundsätze benachteiligt 
werden.

 · Geheimes Wahlrecht: Es muss sicherge-
stellt sein, dass Dritte die Wahlentschei-
dung nicht erkennen können. Niemand 
soll nachprüfen können, wie sich je-
mand in der Wahlkabine entschieden 
hat. Genau an diesem Punkt setzt die 
Wahlforschung ein. Da eine offene Be-
obachtung des Wahlaktes ausgeschlos-
sen ist, sind Instrumente entwickelt 
worden, um Wahlentscheidungen im 
Voraus zu prognostizieren bzw. nach-
träglich zu interpretieren.

Der Prozess der Ausbreitung des allgemei-
nen und gleichen Wahlrechts vollzog sich 

in den westlichen Industriegesellschaften 
über einen längeren Zeitraum. Noch 1848 
bestand in keinem Land das allgemeine 
Männerwahlrecht. Erst nach dem Ersten 
Weltkrieg war das Wahlrecht von einer 
zahlenmäßig und sozialstrukturell be-
grenzten Wählerschaft auf die gesamte er-
wachsene Bevölkerung ausgeweitet worden, 
von Ausnahmefällen abgesehen.

In der Bundesrepublik Deutschland gel-
ten für die Wahl zum Deutschen Bundes-
tag das Bundeswahlgesetz und die Bundes-
wahlordnung. Die Wahlen zum ersten 
(1949) und zum zweiten Bundestag (1953) 
fanden noch auf der Grundlage  eigens er-
lassener Wahlgesetze statt. Das Bundes-

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Die Christlich Demokratische Union bestimmte in wechselnden Koalitionsregierungen 
jahrzehntelang maßgeblich die Politik in Deutschland. Bundeskanzler Konrad Adenauer 
(1949–1963) war das Symbol für die Westintegration, Wirtschaftsminister Ludwig 
 Erhard, zugleich Nachfolger Adenauers im Amt des Bundeskanzlers (1963–1966), galt 
als „Vater des Wirtschaftswunders“. Die CDU vernachlässigte bis zu Beginn der Sieb
zigerjahre als eine Art „Kanzlerwahlverein“ ihren organisatorischen Aufbau und die 
 Programmatik. Das erste Grundsatzprogramm (1978) fiel in ihre Oppositionszeit im 
Bund (1969–1982). Von 1982–1998 war sie wieder die Hauptregierungspartei im Bund 
und stellte mit Helmut Kohl den dienstältesten Bundeskanzler. * 

Bei der Bundestagswahl 1998 verlor die Koalition zwischen CDU / CSU und FDP die 
Mehrheit im Bundestag. Wolfgang Schäuble wurde als Fraktionsvorsitzender (1991–
2000) und Oppositions führer im Bundestag in Personalunion am 7. November 1998 
auch zum Parteivorsitzenden gewählt. Nachdem Helmut Kohl – bis dahin Ehrenvorsit-
zender seiner Partei – im November 1999 zugegeben hatte, über Parteispenden auf 
schwarzen Konten illegal verfügt zu haben, stürzte die Partei in eine dramatische Krise. 
Für die notwendige  Erneuerung der Partei in der Opposition wirkte der Parteispen-
denskandal wie ein  Katalysator. Die programmatische, personelle und strukturelle Er-
neuerung der Union fand in der Wahl von Angela Merkel (10. April 2000) zur neuen 
Partei vorsitzenden ihren sichtbaren Ausdruck. Am 24. September 2002 übernahm 
Merkel auch den Vorsitz der CDU / CSUBundestagsfraktion. Am 22. November 2005 
wiederum wurde sie zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands gewählt. Zunächst bil-
dete die CDU mit der CSU und der SPD die zweite Große Koalition in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Nach der Bundestagswahl 2009 ging die CDU mit ihrer Schwes-
terpartei CSU und der FDP eine Regierungskoalition mit Merkel als Bundeskanzlerin an 
der Spitze ein. Seit 2013 regiert Merkel erneut in einer Großen Koalition.
* Dieser leicht überarbeitete Abschnitt wurde dem Beitrag „Die Parteien im westlichen Deutschland von 1945  
bis zur deutschen Einheit 1990“ von Eckhard Jesse entnommen (in: Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer und 
Richard Stöss [Hrsg.]: Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen ²2002, S. 66).

Bundeskanzlerin Angela Merkel – hier während 
einer Rede auf einer Fachtagung der CDU / CSU-
Bundestagsfraktion im Oktober 2011 in Berlin – 
steht seit 2000 an der Spitze der CDU. 

Bundesarchiv, Bild 00251361 / Jesco Denzel
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wahlgesetz von 1956 wurde erstmals bei der 
Bundestagswahl von 1957 angewendet und 
ist seither im Wesentlichen unverändert.

Zur Wahl gestellt: die Parteien
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine 
Parteiendemokratie: Für die  demokrati-
sche Willensbildung sind Parteien unver-
zichtbar, für den Wahlakt unersetzbar. 
Damit ist kein Monopolanspruch verbun-
den, denn die Parteien sind Mitwirkende 
bei der politischen Willensbildung, aber 
nicht deren alleinige Trägerinnen. Partei-
en beeinflussen nur als ein Faktor neben 
anderen, beispielsweise den Medien, die 
Meinungsbildung der Menschen. Politi-

sche Parteien sind stets auch Ausdruck so-
wie Trägerinnen gesellschaftlicher Kon-
flikte. Sie konkurrieren bei Parlaments-
wahlen um Wählerstimmen.

Eine Schlüsselfunktion kommt den 
Parteien jedoch beim Wahlvorgang zu, 
denn bei den Wahlen stehen in der Bun-
desrepublik primär die Parteien und ihre 
Spitzenkandidaten im Mittelpunkt, weni-
ger einzelne Abgeordnete. Es gehört zu ei-
nem zentralen Kennzeichen der Parteien, 
die sich als wichtige Mittler oder „Trans-
missionsriemen“ (Carl Böhret) zwischen 
Bevölkerung und Staat definieren, dass sie 
sich regelmäßig zur Wahl stellen. Damit 
unterscheiden sie sich von Interessenge-

meinschaften,  Vereinen, Verbänden und 
Bürgerbewegungen. Diese sind den Partei-
en rechtlich nachgeordnet. In Artikel 2, 
Absatz 1 des Parteiengesetzes heißt es da-
zu: „Parteien sind Vereinigungen von Bür-
gern, die dauernd oder für längere Zeit für 
den Bereich des Bundes oder eines Landes 
auf die politische Willensbildung Einfluss 
nehmen und an der Vertretung des Volkes 
im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse, insbesondere nach Umfang und Fes-
tigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl 
ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervor-
treten in der Öffentlichkeit eine ausrei-

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands blieb nach 1945 unter ihrem charismati-
schen Vorsitzenden Kurt Schumacher strikt antikommunistisch orientiert. Die SPD be-
kämpfte zunächst ebenso die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards wie die Außenpolitik 
Konrad Adenauers. Mit dem Godesberger Programm des Jahres 1959 entledigte sich 
die Partei auch programmatisch der in der Praxis ohnehin längst über Bord geworfenen 
Klassenkampfprinzipien. Sie plädierte nun ebenfalls für die soziale Marktwirtschaft und 
sprach sich ein Jahr später für Adenauers Politik der Westintegration aus. Auf diese 
 Weise wurde sie zu einer für alle Schichten des Volkes wählbaren Partei. Von 1966 bis 
1969 Juniorpartner der CDU / CSU in der Großen Koalition, stellte sie von 1969 bis 1982 
den Bundeskanzler. Gilt die Zeit der Kanzlerschaft Willy Brandts (1969–1974) als „Reform-
periode“, so musste Helmut Schmidt (1974–1982) stärker „Krisenmanagement“ betrei-
ben. Den Verlust der Regierungsverantwortung im Jahr 1982 empfanden größere Teile 
der Partei als befreiend, hatten sie sich doch von Kanzler Schmidt entfremdet. *

Erst 1998 gelangte die SPD mit Gerhard Schröder wieder an die Macht. Der Kanzler der 
ersten rot-grünen Bundesregierung wurde am 12. April 1999 auch zum Parteivorsitzen-
den gewählt. 2004 gab er das Amt an Franz Müntefering ab. Es folgte eine Zeit vieler 
Wahlniederlagen für die SPD, die sich auch in der Unstetigkeit im Parteivorsitz nieder-
schlug. So hatten vom 15. November 2005 bis zum 10. April 2006 der brandenburgische 
Ministerpräsident Matthias Platzeck und vom 14. Mai 2006 bis zum 7. September 2008 
sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Kurt Beck den Vorsitz inne. Nach innerparteili-
chen Machtkämpfen trat Beck jedoch im September 2008 überraschend zurück. Auf ei-
nem Sonderparteitag einen Monat später wurde erneut Franz Müntefering zum SPDVor-
sitzenden gewählt. Seit dem 13. November 2009 hat der ehemalige Minister präsident 
Niedersachsens Sigmar Gabriel den Parteivorsitz inne. In der dritten Großen Koalition ist 
er nicht nur Bundesminister, sondern auch Vizekanzler.
* Dieser leicht überarbeitete Abschnitt wurde dem Beitrag „Die Parteien im westlichen Deutschland von 1945  
bis zur deutschen Einheit 1990“ von Eckhard Jesse entnommen (in: Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer und 
Richard Stöss [Hrsg.]: Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen ²2002, S. 66 f.).

Sigmar Gabriel – hier in der Haushaltsdebatte 
des Deutschen Bundestages am 23. November 
2011 – war bereits in zwei Großen Koalitionen 
Bundesminister: Von 2005 bis 2009 fungierte er 
als Umweltminister und ab 2013 als Minister für 
Wirtschaft und Energie, bevor er im Januar 2017 
das Amt des Außenministers übernahm.

picture alliance / EPA – Sebastian Kahnert
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chende Gewähr für die Ernsthaftigkeit die-
ser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Par-
tei können nur natürliche Personen sein.“

Die Parteien mussten sich das Privileg 
ihrer Sonderstellung im parlamentarischen 
System erst erarbeiten. In der Verfassung 
des Deutschen Reiches von 1871 wurden 
Parteien noch nicht erwähnt. Die deutsche 
Staatsrechtslehre wies ihnen einen Platz als 
außerhalb des Staates stehende gesell-
schaftliche Vereinigungen zu. Artikel 130, 
Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung 
erwähnte zwar Parteien, aber nur im nega-
tiven Sinn: „Die Beamten sind Diener der 
Gesamtheit, nicht  einer Partei.“ Der Verfas-
sungskonvent von Herrenchiemsee, ein Ex-

pertengremium der Länder zur Vorberei-
tung des Grundgesetzes, berücksichtigte 
nach dem Zweiten Weltkrieg bereits in sei-
nem ersten Entwurf von 1948 ausdrücklich 
die Parteien. Unter dem Schutz der Besat-
zungsmächte hatte sich auf Landesebene 
ein Parteiensystem herausgebildet, das die 
politische Diskussion in den ersten Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg kanalisierte. 
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes 
waren sich über die verfassungsrechtliche 
Anerkennung der Parteien einig. Der Parla-
mentarische Rat schließlich einigte sich auf 
die Formulierungen, die in Artikel 21 des 
Grundgesetzes enthalten sind (Satz 4 in 
Absatz 1 wurde 1983 geändert).

Artikel 21 des Grundgesetzes weist da-
mit den Parteien die Aufgabe zu, an  
der politischen Willensbildung des Volkes 
mitzuwirken, gewährleistet ihre jeweilige 
Gründungs- und Betätigungsfreiheit, for-
dert gleichzeitig innerparteiliche Demo-
kratie und öffentliche Rechenschaftsle-
gung. Der Artikel bietet darüber hinaus 
auch die Möglichkeit des Parteienverbots. 
Näheres sollte der Gesetzgeber durch ein 
Bundesgesetz regeln. 18 Jahre lang ließ die-
ses Gesetz auf sich warten. Erst die erste 
Große Koalition von CDU/ CSU und SPD 
sah sich 1967 in der Lage, ein Parteienge-
setz zu verabschieden. Damit sind die Par-
teien im Staatsrecht der Bundesrepublik 

Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU)
Die Christlich-Soziale Union ist die Schwesterpartei der CDU und existiert bzw. kandi-
diert nur in Bayern, wo wiederum die CDU keinen Landesverband hat. Seit dem Jahre 
1957 stellt sie ununterbrochen den Ministerpräsidenten im Freistaat, nachdem sie Ende 
der Vierziger, Anfang der Fünfzigerjahre den Konflikt mit der traditionalistischen Bayern-
partei erfolgreich ausgetragen hatte. In den Siebziger- und Achtzigerjahren erhielt die 
CSU bei Landtagswahlen stets einen Stimmenanteil von über 55 Prozent. Kein Politiker 
der CSU hat deren Profil so geprägt wie Franz Josef Strauß, der Vorsitzende der Partei 
von 1961 bis zu seinem Tod 1988. Er ging auch Konflikten mit der CDU nicht aus dem 
Weg. Im Vergleich zur CDU verficht die CSU eine noch stärker föderalistische Politik und 
setzt sich für eine schärfere Gangart mit dem politischen Gegner ein. Die Zusammen-
arbeit mit der konservativen ostdeutschen Deutschen Sozialen Union nach der „Wende“ 
war nur von kurzer Dauer. *

Anschließend wurde die CSU in erster Linie durch Edmund Stoiber geprägt. 1993 über-
nahm der Wolfratshauser das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, 1999 den 
Parteivorsitz. 2002 wurde Stoiber dann sogar Kanzlerkandidat der Union – er unterlag 
gegen Amtsinhaber Gerhard Schröder nur knapp. Als bayerischer Ministerpräsident 
 sicherte er seiner Partei bei den Landtagswahlen 2003 eine Zweidrittel mehrheit. Im 
Jahr 2007 musste Stoiber jedoch nach innerparteilichen Machtkämpfen die Ämter des 
Parteivorsitzenden an Erwin Huber und des Ministerpräsidenten an  Günther Beckstein 
abgeben. Nach der Landtagswahl 2008, als die CSU erstmals seit 46 Jahren die ab-
solute Mehrheit der Stimmen verlor und bei der Regierungsbildung auf einen Koalitions-
partner (FDP) angewiesen war,  traten Huber und Beckstein zurück. Seitdem sind 
 Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt wieder in einer Person vereint: Horst Seehofer 
führt Partei und Land in Personalunion. Seit der Wahl zum Bayerischen Landtag am 
15. September 2013 verfügt die CSU wieder über die absolute Mehrheit und regiert 
 ohne Koalitionspartner.
* Dieser leicht überarbeitete Abschnitt wurde dem Beitrag „Die Parteien im westlichen Deutschland von 1945  
bis zur deutschen Einheit 1990“ von Eckhard Jesse entnommen (in: Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer und 
Richard Stöss [Hrsg.]: Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen ²2002, S. 67).

In Personalunion: Als Ministerpräsident führt 
der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer – hier 
beim CSU-Parteitag am 7. Oktober 2011 in 
Nürnberg – die bayerische Landesregierung.

picturealliance / SVEN SIMON – Malte Ossowski
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fest verankert. Die Zusammenfassung der 
politikwissenschaftlichen Literatur zum 
Funktionskatalog politischer Parteien er-
gibt für diese folgende Aufgaben:

 · Personalbeschaffung: Parteien wählen 
Personen aus und präsentieren sie  
bei Wahlen zur Besetzung politischer 
Ämter.

 · Interessenartikulation: Parteien formu-
lieren öffentliche Erwartungen und For-
derungen von gesellschaftlichen Gruppen 
und Kräften an das politische System.

 · Programmfunktion: Parteien integrieren 
unterschiedliche Interessen in eine Ge-
samtvorstellung von Politik, in ein poli-
tisches Programm, für das sie um Zu-

stimmung und um Mehrheit werben.
 · Partizipationsfunktion: Parteien stellen 
eine Verbindung zwischen den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie dem politi-
schen System her; sie ermöglichen poli-
tische Beteiligung von Einzelnen und 
Gruppen und fördern die politische 
Willensbildung.

 · Legitimationsfunktion: Indem Parteien 
die Verbindung zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern, gesellschaftlichen Grup-
pen sowie dem politischen System her-
stellen, tragen sie zur Verankerung der 
politischen Ordnung im Bewusstsein 
der Menschen und bei den gesellschaft-
lichen Kräften bei.

Wer so viele Funktionen gleichzeitig zu er-
füllen hat, ist zwangsläufig überfordert. So 
wundert es nicht, dass die Parteien auf öf-
fentliche Kritik stoßen, seit es sie gibt. Den 
Deutschen ist sogar ein „Antiparteien-
affekt“ nachgesagt worden. In der Weima-
rer Republik wurde der Staat dermaßen 
verherrlicht, dass er angeblich über den 
Parteien stand. Die Parteien repräsentier-
ten demnach nur egoistische Interessen. 
Wahlrecht und Parteiengefüge hatten zur 
Zersplitterung des parlamentarischen Sys-
tems geführt. Parlamentarische Mehrhei-
ten vermochten zwar Regierungen zu 
stürzen, nicht aber konstruktiv zusam-
menzuarbeiten. Der Parlamentarismus 

Freie Demokratische Partei (FDP)
Die Freie Demokratische Partei ist diejenige politische Kraft in Deutschland, die am 
zweitlängsten an der Regierungsbildung im Bund beteiligt war (1949–1956, 1961–1966, 
1969–1998, 2009–2013). „Die Entwicklung der FDP vollzog sich spannungsreicher und 
diskontinuierlicher als die von CDU / CSU und SPD“ (Hans Fenske). Sie verkörpert den 
politischen Liberalismus und hat eine Reihe von Wandlungen durchlaufen. Kennzeich-
nend für sie sind – bis auf den heutigen Tag – die Auseinandersetzungen zwischen  
den nationalliberalen und den linksliberalen Kräften. Alle Grundsatzentscheidungen in 
der Politik wurden von ihr wesentlich initiiert oder mitgetragen – in der Außen (West
bindung und Aussöhnung mit dem Osten), Wirtschafts („soziale Marktwirtschaft“), 
Innen („innere Reformen“) und Deutschlandpolitik (Wiedervereinigung). Der lang
jährige Parteivorsitzende Hans-Dietrich Genscher (1974–1985) war zunächst Innen- 
(1969–1974) und dann fast zwei Jahrzehnte lang Außenminister (bis 1992). *

Von 1998 bis 2009 befanden sich die Liberalen trotz teilweise guter Wahlergebnisse in 
der Opposition. Während dieser Zeit wurde die Partei vor allem vom ehemaligen General-
sekretär Guido Westerwelle geprägt, der erst 2001 den Parteivorsitz und dann 2006 den 
Fraktionsvorsitz im Bundestag von Wolfgang Gerhardt übernahm. Bei der Bundestags-
wahl 2009 schnitt die FDP unter der Führung Westerwelles mit 14,6 Prozent erfolgreich 
ab und bildete daraufhin mit der Union die Regierung. Nach einer Reihe von Niederlagen 
bei Landtagswahlen geriet Westerwelle innerparteilich zunehmend unter Druck, so-
dass er auf dem Parteitag am 13. Mai 2011 auf eine erneute  Kandidatur für den FDP
Vorsitz verzichtete. Sein Nachfolger wurde Philipp Rösler, der auch die Position des Vize-
kanzlers übernahm. Die Bundestagswahl 2013 markierte für die Liberalen eine Zäsur:  
Mit 4,8 Prozent verpassten sie erstmals den Einzug in den Bundestag. Nach der Wahlnie-
derlage wurde der ehemalige Bundesgeneralsekretär  Christian Lindner, der gleichzeitig 
Vorsitzender des nordrhein-westfälischen Landesverbandes ist, zum Bundesvorsitzen-
den gewählt.
* Dieser leicht überarbeitete Abschnitt wurde dem Beitrag „Die Parteien im westlichen Deutschland von 1945 bis  
zur deutschen Einheit 1990“ von Eckhard Jesse entnommen (in: Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer und Richard 
Stöss [Hrsg.]: Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen ²2002, S. 67 f.).

Führt die FDP durch die Krise: Christian Lindner – 
hier bei einer Rede auf dem Bundesparteitag am 
17. Mai 2015 in Berlin –  wurde nach dem Scheitern 
an der Fünfprozenthürde bei der Bundes tagswahl 
2013 neuer  Parteichef. Er ist  außerdem Vor
sitzender des Landes verbandes und der Land-
tagsfraktion der FDP Nordrhein-Westfalen.

picture-alliance / dpa – Bernd von Jutrczenka
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war diskreditiert und bot extremistischen 
Kräften die Möglichkeit, sich über den 
Parteienstaat zu stellen. 

Von dieser Vehemenz der Kritik sind 
die Parteien in der Bundesrepublik 
Deutschland verschont geblieben. Sie 
 haben mit ihrer Ausgestaltung als Volks-
parteien – als Sammelbecken unterschied-
licher Interessen – weitgehend eine integ-
rierende Funktion im politischen System 
der Bundesrepublik ausgeübt. Dennoch 
kehrten einige bestimmte Kritikpunkte in 
den zurückliegenden 68 Jahren wellenar-
tig immer wieder.

Dabei zeigte sich auch häufig eine Ver-
mischung und eine Gleichsetzung von 

Parteien-, Politik- und Demokratiever-
drossenheit. 

Vier Schwerpunktbereiche der Kritik 
sollen kurz angedeutet werden:

 · Der erste Bereich umfasst die Kritik an 
der Finanzierung der Parteien. Der öf-
fentliche Beitrag in Form von Steuergel-
dern erscheint vielen als zu hoch. Die 
zusätzliche Möglichkeit, Spenden anzu-
nehmen, eröffnet Spielräume für Kor-
ruption. Die Transparenzgebote sind 
dabei nur schwer zu überprüfen. Die 
Rechenschaftsberichte der Parteien an 
den Bundestagspräsidenten schützen 
nicht vor Missbrauch, wie die Partei-
spendenskandale der großen Volkspar-

teien deutlich machen. Kapitel 9 greift 
in dem Abschnitt „Wahlkampfkosten“ 
diesen Aspekt wieder auf.

 · Der zweite Kritikpunkt betrifft die 
 unterstellte Ämterpatronage und den 
Machtmissbrauch. Die Parteien durch-
dringen die Staatsorgane, indem sie de-
ren personelle Zusammensetzung weit-
gehend bestimmen. In öffentlichen Ein-
richtungen wird bei der Vergabe von 
Stellen – folgt man diesem Argument – 
mehr auf das „richtige“ Parteibuch als 
auf die Fähigkeiten geachtet. Der Ein-
fluss der Parteien erstreckt sich damit 
auf Bereiche, für die sie weder nach 
dem Grundgesetz noch nach den Re-

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Die Partei der Grünen entstand im Jahr 1980. Sie ist im Wesentlichen ein verspätetes 
Produkt der Protestbewegung Ende der Sechzigerjahre. Aus ökologisch orientierten 
Listen hervorgegangen, verkündeten die Grünen in ihrem Grundsatzprogramm von 
1980 die vier Grundwerte „ökologisch“, „sozial“, „basisdemokratisch“ und „gewaltfrei“. 
Sie zeichneten sich bei aller Heterogenität bald durch einen deutlichen Linkskurs aus. 
Das staatliche Gewaltmonopol wurde nicht von allen anerkannt. Die Auseinanderset-
zungen zwischen den fundamental oppositionell eingestellten Kräften („Fundis“), für die 
eine Koalition selbst mit der SPD nicht infrage kam, und den realpolitisch Ausgerichteten 
(„Realos“) zogen sich lange hin. Seit Ende der Achtzigerjahre haben sich die „Real
politiker“ um Joschka Fischer offenkundig durchgesetzt. Die Grünen mussten in ihrer 
Parlamentszeit viele „alternative“ Prinzipien mehr oder weniger über Bord werfen. Dazu 
gehören etwa manche „basisdemokratischen“ Vorstellungen wie das Rotationsprinzip, 
die Ämtertrennung und das imperative Mandat. Heutzutage sehen sich ihre Repräsen-
tanten in der Mehrheit nicht mehr als „AntiParteienPartei“ (Petra Kelly). *

Erst 1991 kam es zu einem Zusammenschluss der west- mit den ostdeutschen Grünen 
unter dem Namen Bündnis 90 / Die Grünen. Von 1998 bis 2005 übernahm die Partei in 
einer Koalition mit den Sozialdemokraten  erstmals auch auf Bundesebene Regierungs-
verantwortung. Aufgrund ihrer Sandwichposition im Parteiensystem haben die Grünen 
auch Schnittmengen jenseits der SPD. So gingen sie 2008 in Hamburg erstmals eine Ko-
alition mit der CDU ein, die sie allerdings im November 2010 wieder aufkündigten. 2009 
bildeten sie im Saarland gemeinsam mit der CDU und der FDP eine „Jamaikakoalition“, 
die von der CDU jedoch nach anhaltenden Unruhen bei den Liberalen im Jahr 2012 
 vorzeitig beendet wurde. Seit März 2011 stellt die Partei in BadenWürttemberg mit 
 Winfried Kretschmann zudem erstmals den Ministerpräsidenten in einem Bundesland. 
Auf Bundesebene wird die Partei von einer Doppelspitze aus Simone Peter und   
Cem Özdemir angeführt. Özdemir ist seit 2008 im Amt, Peter wurde 2013 zur Bundes-
vorsitzenden gewählt. 
* Dieser leicht überarbeitete Abschnitt wurde dem Beitrag „Die Parteien im westlichen Deutschland von 1945 bis  
zur deutschen Einheit 1990“ von Eckhard Jesse entnommen (in: Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer und Richard 
Stöss [Hrsg.]: Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen ²2002, S. 68).

Bündnis 90/Die Grünen setzen traditionell auf 
eine doppelte Parteispitze. Die Partei bestätigte 
Simone Peter und Cem Özdemir bei der Bundes-
delegiertenkonferenz am 21. November 2015 in 
Halle / Saale als Bundesvorsitzende.

picture alliance / dpa – Sebastian Willnow
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geln des Regierungssystems zuständig 
sind. Gefordert wird eine Zurückdrän-
gung der Parteien, eine Beschneidung 
ihrer Macht. Dies könnte nur durch eine 
Stärkung der direkten Mitwirkungsrech-
te der Bürgerinnen und Bürger in Form 
von plebiszitären Mitentscheidungsrech-
ten auch auf Bundesebene geschehen. 

 · Eine dritte Richtung der Kritik stört 
sich an der mangelnden Repräsentanz 
der Parteien durch ihre Mitglieder. 
Verglichen mit dem großen Einfluss 
der Parteien in nahezu allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens sind nur 
wenige Wählerinnen und Wähler Par-
teimitglieder. Zurzeit sind etwa zwei 

Prozent der Bevölkerung in der Bun-
desrepublik Deutschland Mitglieder 
politischer Parteien. Hinzu kommt, 
dass nur ein Bruchteil davon innerpar-
teilich aktiv ist. Es stellt sich die Frage, 
wie so wenige mehrheitlich akzeptable 
Konzepte für die Gesamtstaatsführung 
erarbeiten und verwirklichen können.

 · Ein letzter Aspekt betrifft die innerpar-
teiliche Demokratie sowie die Aufstel-
lung von Kandidatinnen und Kandi-
daten für Wahlen. Das Recht der Kan-
didatennominierung, so wird dabei ar- 
gumentiert, üben die Funktionäre aus. 
Die Wählerinnen und Wähler könnten 
nur zwischen vorgelegten Listen ent-

scheiden. Muss das Wahlrecht oder 
auch die Amtsdauer von Repräsentan-
ten verändert werden, um die inner-
parteiliche Demokratie zu stärken und 
die direkteren Mitwirkungsmöglich-
keiten der Bürgerinnen und Bürger 
auszuweiten? Kapitel 3 nimmt in dem 
Abschnitt „Kandidatenaufstellung“ da-
rauf noch einmal Bezug.

Der Streit über die Parteien und die Diag-
nose der Parteienverdrossenheit überra-
schen nicht. Denn die Regierungsverant-
wortung tragenden Parteien werden ver-
ständlicherweise für die Defizite und 
Missstände verantwortlich gemacht. Hinzu 
kommt, dass die Parteien auch unter-

DIE LINKE (LINKE)
Die Partei Die Linke ist ein Zusammenschluss aus der postkommunistischen Links-
partei PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus), der Nachfolgeorganisation der 
ehemaligen DDREinheitspartei SED, und der Partei „Arbeit und soziale Gerechtigkeit – 
Die Wahlalternative“ (WASG), die sich 2005 aus Unmut über die Agendapolitik der 
SPD-geführten Bundesregierung in Gewerkschaftskreisen gebildet hatte. Auf dem 
 Fusionsparteitag am 16. Juni 2007 in Berlin erfolgte der lange geplante Zusammen-
schluss. Die Partei wurde zunächst von zwei Personen gemeinsam angeführt, die 
 jeweils eine der zwei Wurzeln der Partei repräsentieren: von Lothar Bisky, ehemals 
Bundesvorsitzender der PDS, und dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden (1995–1999) 
Oskar Lafontaine. 

Schon bei der Bundestagswahl 2005 hatten PDS und WASG gemeinsam kandidiert 
und 8,7 Prozent der Stimmen erreicht, mit der Bundestagswahl 2009 konnte Die  
Linke dieses Ergebnis sogar ausbauen (11,9 Prozent). Wenngleich die Partei 2013 mit 
einem bundesweiten Ergebnis von 8,6 Prozent wieder schlechter abschnitt, avancierte 
sie unter den Bedingungen der Großen Koalition zur größten Oppositionsfraktion im 
Deutschen Bundestag. Die Bundestagsfraktion wird von einer Doppelspitze aus Sahra 
Wagenknecht und  Dietmar Bartsch angeführt. Bereits kurz nach ihrer Gründung 
konnte Die Linke auch in einigen westdeutschen Bundesländern beachtliche Erfolge 
feiern und schaffte den Sprung in eine Reihe von Landtagen. Der Einzug in die Par-
lamente von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz blieb der Partei bis-
her allerdings verwehrt. Zudem wurde sie aus den Landtagen von Nordrhein-West-
falen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in zwischen wieder herausgewählt. In 
Ostdeutschland ist die Linke im Gegensatz dazu eine feste Größe in der Parteienland-
schaft. Als kleiner Koalitionspartner ist sie dort an verschiedenen Landesregierungen 
beteiligt. In Thüringen stellt sie sogar den Ministerpräsidenten. So ist aus der ur-
sprünglichen ostdeutschen Regionalpartei PDS inzwischen längst eine gesamtdeut-
sche Kraft links der SPD erwachsen. Als Partei der sozialen Empörung bündelt sie 
Unzufriedenheiten der Menschen hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit. Sie lehnt die 
Hartz-IV-Gesetze ebenso ab wie internationale  Einsätze der Bundeswehr. 

Ebenfalls mit Doppelspitze, wobei eine / einer der 
 beiden Vorsitzenden aus dem Osten, die bzw. 
der andere aus dem Westen kommen soll: Die 
Sächsin Katja Kipping und der Schwabe Bernd 
Riexinger sind seit dem Göttinger Parteitag am  
3. Juni 2012 Vorsitzende der Linken.

picture alliance / dpa / Ini – Jochen Lübke
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einander über die Richtigkeit ihrer Kon-
zepte streiten. Sie reflektieren die gesell-
schaftliche Wirklichkeit durch die Artiku-
lation rivalisierender Interessen. Trotz aller 
Kritik an den Parteien und trotz der von 
der Wahlforschung auch messbaren Verän-
derungen in den Sympathie- und Loyali-
tätswerten der Bevölkerung gegenüber den 
Parteien gibt es keinen Anlass zur Dramati-
sierung. Bisher folgte regelmäßig auf eine 
Welle öffentlicher Kritik eine Phase ruhi-
ger und gelassener Auseinandersetzungen.

Grundsätzlich bleibt zu fragen, ob es 
überhaupt andere denkbare Möglichkeiten 
in einer modernen, komplexen und parla-
mentarischen Demokratie gibt, die Einheit 
zwischen Volk und Staat herzustellen.

Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, 
wird schnell zu der Antwort gelangen, 

dass die Allgegenwart der Parteien in  allen 
Bereichen des politischen und des gesell-
schaftlichen Lebens eine Voraus setzung 
ist, um moderne Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung zu garantieren. Dazu 
müssen die Parteien in einem permanen-
ten Kommunikationsprozess mit der Be-
völkerung stehen. Sie können als „Mehr- 
zweck agenturen“ (Elmar Wiesendahl) re-
lativ unabhängig von ökonomischen Ge-
sichtspunkten agieren und lassen sich 
nicht zur Klientel bestimmter Gruppie-
rungen machen. Sie sind nur den Partei-
mitgliedern sowie ihren Wählerinnen und 
Wählern gegenüber in der Pflicht. 

Das Bundesverfassungsgericht hielt in 
seinem Grundsatzurteil zur Parteienfi-
nanzierung 1992 ausdrücklich fest: „Die 
vom Grundgesetz vorausgesetzte Staats-

freiheit der Parteien erfordert nicht nur 
die Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit 
vom Staat, sondern auch, dass die Partei-
en sich ihren Charakter als frei gebildete, 
im gesellschaftlich-politischen Bereich 
wurzelnde Gruppen bewahren.“

Dazu ist jedoch ein gewandeltes Ver-
ständnis der Volksparteien erforderlich. 
Wer sie allzu sehr auf die Funktionen der 
Interessenartikulation und der Interes-
senbündelung einengt, wird über den Ka-
non der traditionellen Parteienschelte in 
der Mediendemokratie nicht hinauskom-
men. Wer sie jedoch auf ihre aktive Rolle 
als  Regierungs- und Oppositionspartei 
festlegt und daran ihre Funktion bemisst, 
wird zu ganz anderen Schlussfolgerungen 
kommen. Denn wer sonst als die politi-
schen Parteien wirbt und streitet mit 

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Die Piratenpartei gründete sich am 10. September 2006, nachdem Anfang desselben 
Jahres in Schweden die sogenannte Piratenpariet entstanden war. In Zusammen-
hang mit der Gründung der Piraten steht der technische Fortschritt im Bereich von 
Computer und Internet. So erfuhr die Partei in Deutschland außerhalb des netzpoliti-
schen Bereiches zunächst nur ein geringes Maß an Aufmerksamkeit. Ende des Jah-
res 2007 war sie allerdings bereits in der Hälfte aller Bundesländer in Landesverbän-
den organisiert. Bei der Landtagswahl in Hessen im Januar 2008 stellten sich die 
Piraten erstmals zur Wahl und fuhren ein Ergebnis von 0,3 Prozent der Stimmen ein. 
Bei der Europawahl im Juni 2009 machten sie mit einem Ergebnis von 0,9 Prozent 
auf sich aufmerksam. 

Bei ihrer ersten Teilnahme an einer Bundestagswahl am 27. September 2009 erreichten 
die Piraten 2 Prozent und damit das beste Ergebnis derjenigen Parteien, die den 
 Einzug in den Bundestag verpassten. Nachdem sie bei den folgenden Landtagswahlen 
stets deutlich unter der Fünfprozenthürde geblieben waren, gelang den Piraten bei 
der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 18. September 2011 mit 8,9 Prozent 
erstmals der Einzug in ein Landesparlament. Im Jahr 2012 feierte die Partei weitere 
Erfolge und zog in die Landtage im Saarland (7,4 Prozent), in Schleswig-Holstein  
(8,2 Prozent) und in Nordrhein-Westfalen (7,8 Prozent) ein. Inzwischen hat die Partei 
auch Positionen zu anderen Themen als der Netzpolitik formuliert. So sprachen sich 
die Parteimitglieder auf Parteitagen für ein bedingungsloses Grundeinkommen und 
die Trennung von Staat und Kirche aus. Der Höhenflug der Piraten war jedoch nur von 
kurzer Dauer. Seit Ende des Jahres 2012 sinken die bundesweiten Umfragewerte 
kontinuierlich. Bei der Bundestagswahl im September 2013 erzielten die Piraten nur 
2,2 Prozent der Zweitstimmen, bei der darauffolgenden Wahl zum Europäischen 
 Parlament schnitt sie mit 1,4 Prozent noch schlechter ab. Auch bei Landtagswahlen 
blieben die Piraten erfolglos. Seit August 2016 führt Patrick Schiffer die Partei.

Lenkt die Piraten auf stürmischer See: Patrick 
Schiffer ist Vorsitzender der Piratenpartei. Das  
Bild zeigt ihn nach seiner Wahl auf dem Bundes-
parteitag am 27. August 2016.

picture alliance / dpa
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Die AfDParteivorsitzenden Jörg Meuthen 
und Frauke Petry, hier zu sehen auf dem 
AfD-Bundesparteitag in Stuttgart am   
1. Mai 2016, lösten im Juli 2015 das bisherige 
Sprecherteam aus Konrad Adam, Frauke Petry 
und Bernd Lucke ab.

picture alliance / dpa – Marijan Murat

 einem je eigenen Politikangebot um die 
Mehrheit in der Wählerschaft? Sie setzen 
das professionell um, was auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern an unter-
schiedlichsten Interessen und Bedürfnis-
sen vorliegt. Wenn die Wählerschaft mit 
der Umsetzung nicht einverstanden ist, 
kann das auch damit zusammenhängen, 
dass an gesichts der Komplexitätssteige-
rung von Problemen eindeutige – keines-
falls schnelle – Lösungsmöglichkeiten für 
eben solche Probleme meist nicht mehr 
existieren. Am Ende bleibt immer der Akt 
der Wahl, um die Konstellation zwischen 
Regierungs- und Oppositionsparteien zu 
verändern.

Gefordert sind jedoch auch die Par teien. 
Um den Trend des Mitgliederschwunds zu 
brechen, sind veränderte Formen inner-

parteilicher Willensbildung notwendig. 
Studien zeigen, dass ein besonderer Typ 
von Parteimitgliedern auf dem Vormarsch 
ist, dem es weniger um eine soziale Einbin-
dung als um die Mitgestaltung der ge-
meinsamen Überzeugungen geht.

Die Parteien sind auf die freiwillige 
Mitarbeit der Mitglieder nicht nur in 
Wahlzeiten angewiesen. Sie mobilisieren 
die Wählerinnen und Wähler, kommuni-
zieren mit ihnen und übersetzen politi-
sche Themen unabhängig vom konkreten 
Wahltermin. Die Bundesrepublik ist als 
Parteiendemokratie konzipiert. Das ergibt 
nur Sinn, wenn sich die einzelnen Partei-
en wandlungsfähig zeigen. Ansonsten 
droht eine politische Krise.

Bisher hat sich das Parteiensystem als 
durchaus flexibel erwiesen. Neue Wähler-

strömungen ließen sich in die großen 
Volksparteien integrieren. Veränderte Ko-
alitionsmodelle lockerten starre Konstel-
lationen auf. Neue Parteien wie Bündnis 
90 / Die Grünen oder Die Linke konnten 
sich im Parteiensystem dauerhaft etablie-
ren. Auch die Piratenpartei und die 2013 
neu gegründete AfD waren auf dem Wäh-
lermarkt bislang erfolgreich. Inwiefern 
diese Erfolge von Dauer sind, bleibt 
abzuwarten.

Angleichungsmechanismen zwischen 
den Parteien hängen ursächlich mit dem 
 gemeinsamen Kampf um öffentliche Auf-
merksamkeit zusammen. Die Beobach-
tung des Medien- und Meinungsmarktes 
gewinnt vor diesem Hintergrund zuneh-
mend an  Bedeutung für den Parteien-
wettbewerb.   f

Alternative für Deutschland (AfD)
Die Alternative für Deutschland ist die jüngste erfolgreiche Neugründung im  deutschen 
Parteiensystem. Nach ihrer Konstituierung im Februar 2013 erzielte die AfD in kurzer 
Zeit eine Reihe beachtlicher Wahlerfolge. Nur knapp scheiterte sie bei der Bundestags-
wahl im September 2013 mit 4,7 Prozent der Zweistimmen an der Fünf prozenthürde. 
Bei der darauffolgenden Wahl zum Europäischen Parlament fuhr sie mit einem Stim-
menergebnis von 7,1 Prozent sieben Mandate ein. Nachdem es der AfD in kurzer Zeit 
gelungen war, in allen sechzehn Bundesländern Landesverbände zu gründen, ist sie 
inzwischen als  Oppositionspartei in vielen Landtagen vertreten. Geführt wird die Partei 
von Bundessprecherin Frauke Petry und Bundessprecher Jörg Meuthen.

Als „Defizitpartei“ besetzt die AfD in programmatischer und rhetorischer Hinsicht die Lü-
cken der anderen Parteien. Während ihrer Gründungsphase war die Kritik an der Euro-
rettungspolitik ihr zentrales Leitthema. Vor dem Hintergrund der Eurokrise plädierte die 
Partei für eine geordnete Auflösung des gemeinsamen Währungsgebietes und für eine 
Wiedereinführung nationaler Währungen. Tatsächlich hatte sich im Wahlkampf 2013 kei-
ne der Bundestagsparteien ernsthaft um eine an kontroversen Gestaltungszielen ausge-
richtete Europapolitik gekümmert. Echte Gegenentwürfe zum finanzpolitischen Ret-
tungskurs und den damit zusammenhängenden immer neuen Milliardenbürgschaften 
wurden nur von einzelnen Abgeordneten thematisiert. Eurokritische Bürger fanden so 
bei der AfD eine neue Heimat. Inzwischen hat die AfD ihr programmatisches Profil aus-
geweitet. Insbesondere in der Asyl- und Flüchtlingspolitik besetzt sie deutlich national- 
und rechtskonservative Positionen und positioniert sich als Sammlungspartei rechts von 
CDU und CSU. Die Kritik am Islam spielt als Mobilisierungsthema eine maßgebliche Rol-
le. Die AfD fungiert für einige Bürgerinnen und Bürger als Projektionsfläche für ihre 
 diffuse Unzufriedenheit mit der deutschen Demokratie und ihren Repräsentanten. In 
dieser Rolle bündelt sie Protestpotenzial. Dass sie trotz immenser innerer Konflikte um 
die programmatische Ausrichtung den Sprung in viele Landesparlamente geschafft hat, 
dürfte für ihre relativ stabile Positionierung im Parteienwettbewerb sprechen.


